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 Veröffentlicht am 17.06.2010

Norm

WLBG §16

Rechtssatz

§ 16 des Wiener Leichen- und Bestattungsgesetzes präzisiert nur die den Benützungsberechtigten bei der

gärtnerischen Ausgestaltung der Grabstelle tre2enden P4ichten. Aus dieser Bestimmung sind aber weder vertragliche

Schutz- und Sorgfaltsp4ichten, noch allgemeine Verkehrssicherungsp4ichten der beklagten Partei gegenüber dem

Benützungsberechtigten ableitbar.Paragraph 16, des Wiener Leichen- und Bestattungsgesetzes präzisiert nur die den

Benützungsberechtigten bei der gärtnerischen Ausgestaltung der Grabstelle tre2enden P4ichten. Aus dieser

Bestimmung sind aber weder vertragliche Schutz- und Sorgfaltsp4ichten, noch allgemeine

Verkehrssicherungspflichten der beklagten Partei gegenüber dem Benützungsberechtigten ableitbar.
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